
 

 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
Kurfürsten-Anlage 38 - 40, 69115 Heidelberg 
oeffentlichkeitsarbeit@rhein-neckar-kreis.de 
 

Postanschrift Postfach 10 46 80, 69036 Heidelberg 
Telefon-Zentrale +49 6221 522-0  
Telefax  +49 6221 522-1484 

Internet www.rhein-neckar-kreis.de 
Twitter www.twitter.com/presse_rnk  

 

 

 
 

 
 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
Büro des Landrats 
 
Pressesprecherin Silke Hartmann 
Telefon +49 6221 522-1421 
E-Mail silke.hartmann@rhein-neckar-kreis.de 
 
Stellvertreter  Ralph Adameit 
Telefon  +49 6221 522-1773 
E-Mail  ralph.adameit@rhein-neckar-kreis.de 
 
 Susanne Uhrig 
Telefon  +49 6221 522-1222 
E-Mail  susanne.uhrig@rhein-neckar-kreis.de 
 
 
Datum 08.04.2020 

Presseinformation  

 

 

  

 

„Halten Sie durch und bleiben Sie zuhause!“ 

Oberbürgermeister der Städte Heidelberg und Mannheim und Landräte des 

Neckar-Odenwald-Kreises und Rhein-Neckar-Kreises sowie die Mannhei-

mer und Heilbronner Polizeipräsidenten appellieren an die Bevölkerung  

 

Nachdem die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie nach 

derzeitiger Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) messbar sind und grei-

fen, wenden sich die beiden Oberbürgermeister der Städte Heidelberg und 

Mannheim, Professor Dr. Eckart Würzner und Dr. Peter Kurz, sowie die beiden 

Landräte des Neckar-Odenwald-Kreises und Rhein-Neckar-Kreises, Dr. Achim 

Brötel und Stefan Dallinger, und die Präsidenten der Polizeipräsidien Mannheim 

und Heilbronn, Andreas Stenger und Hans Becker, an die Bevölkerung: „Das Os-

terfest 2020 wird anders sein, ohne Gottesdienste, ohne große familiäre 

Zusammenkünfte, ohne Urlaubsreisen.“ Für eine Diskussion über die Lockerung 

der momentan gültigen Maßnahmen sei es jetzt noch „zu früh.“ Die Oberbürger-

meister und Landräte sowie die Polizeipräsidenten stellen klar, dass die Ein-

schränkungen noch bis mindestens einschließlich des 19. April 2020 andauern 

werden. Das Coronavirus sei eine Bedrohung für die Gesundheit und unser aller 
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Ziel müsse es vor allem sein, die Ausbreitung des Virus auch weiterhin zu ver-

langsamen. „Nur dann können alle gut behandelt werden, die schwer erkranken“, 

so die sechs Behördenleiter und sie sagen weiter: „Wir alle bitten Sie, halten Sie 

weiter durch und bleiben Sie zuhause, soweit es möglich ist. Verzichten Sie auf 

Osterbesuche. Bringen Sie Ihre Familie und Ihre Freunde und auch sich nicht in 

Gefahr. Bitte halten Sie sich weiter alle an die Regeln!“  

 

Weiterhin bitten die Oberbürgermeister und Landräte sowie die Polizeipräsiden-

ten die Menschen in der Region, den Mindestabstand zu anderen Personen ein-

zuhalten, die Hände regelmäßig und gründlich mit Seife zu waschen und die Re-

geln der Husten- und Niesetikette zu beachten. „Somit schützen Sie sich und 

andere vor einer Erkrankung“, so Professor Dr. Würzner, Dr. Kurz, Dr. Brötel, 

Stefan Dallinger, Andreas Stenger und Hans Becker.  

 

Zudem kann das Tragen auch selbstgenähter Masken zusätzlich unterstützen, 

sind sich die Verantwortlichen aus der Region einig. Jedoch sind die Masken kein 

medizinisches Produkt und können somit nicht die grundlegenden Hygienemaß-

nahmen ersetzen. „Dennoch kann das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ak-

tuell sinnvoll sein und das Risiko einer Übertragung von Viren auf andere min-

dern“, so das Fazit der Oberbürgermeister und Landräte sowie der Polizeipräsi-

denten, die auf Folgendes hinweisen: „Auch mit einem selbst genähten Mund-

Nasen-Schutz kann man einen Beitrag zur Minderung der Ausbreitung leisten. 

Die professionellen medizinischen Masken sollten aktuell vor allem dem Gesund-

heitssektor vorbehalten sein – Ärztinnen und Ärzte, Alten- und Krankenpflege 

brauchen diese dringend.“  
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Hintergrundinformationen:  

Das RKI hat seine Einschätzung, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, kürzlich ange-

passt. Auf der Internetseite der Bundesbehörde heißt es nun, wenn Menschen, 

auch ohne Symptome, vorsorglich eine Maske tragen, könnte dadurch das Risiko 

einer Übertragung von Viren auf andere gemindert werden. Wissenschaftlich be-

legt ist diese Aussage aber nicht. Zuvor hatte das RKI den Mundschutz nur Men-

schen mit akuten Atemwegserkrankungen empfohlen. Nicht jeder der Sars-CoV-

2 infiziert ist, bemerkt die Krankheit auch. Manche Infizierte sind nicht sympto-

matisch, können den Erreger aber trotzdem weitergeben. Regeln zum Husten 

und Niesen, zur Händehygiene und zum Mindestabstand sollen auch mit Masken 

weiterhin dringend eingehalten werden. Denn in jedem Fall kann der Mund-Na-

sen-Schutz nur eine unterstützende Maßnahme zum Schutz vor der Ansteckung 

sein.  

 

Auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte schreibt hierzu, 

dass „trotz dieser Einschränkungen geeignete Masken als Kleidungsstücke dazu 

beitragen (können), die Geschwindigkeit des Atemstroms oder Tröpfchenaus-

wurfs z.B. beim Husten zu reduzieren und das Bewusstsein für „social distancing“ 

sowie gesundheitsbezogen achtsamen Umgang mit sich und anderen sichtbar 

zu unterstützen. Auf diese Weise können sie bzw. ihre Träger einen Beitrag zur 

Reduzierung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 leisten.“  

 

Weitere Informationen hierzu gibt es unter www.rki.de und unter www.bfarm.de.  

  

http://www.rki.de/
http://www.bfarm.de/

